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bauleistungsdeckung

Mit einer Bauleistungsdeckung sichert ein deutscher Exporteur
seine typischen Risiken bei Baugeschäften im Ausland ab.

was wird abgesichert?

Die Bauleistungsdeckung bietet im Wesentlichen Schutz vor

@ einem Ausfall der Zahlungen aus forderungen für lieferun-

gen und leistungen aufgrund der Insolvenz des Auftraggebers
oder der Nichtzahlung innerhalb von 6 Monaten (protracted
default) sowie staatlicher Maßnahmen und kriegerischer Ereig-
nisse im Ausland

@ einer rechtmäßigen oder widerrechtlichen Inanspruchnahme
einer vertragsgarantie aus politischen Gründen oder, sofern
keine politischen Gründe vorlagen, vor der Uneinbringlichkeit des
Rückzahlungsanspruchs aus der Garantie 

@ der Unzumutbarkeit der Baudurchführung aufgrund politischer
Ereignisse (z. B. Krieg) oder wirtschaftlicher Umstände (z. B. In -
solvenz des Auftraggebers) im Ausland im Hinblick auf die 
Auf wendungen für die errichtung der baustelle sowie der
 baustellenbevorratung

@ einer Beschlagnahme oder Vernichtung von baugeräten und
der dazugehörigen ersatzteile aus politischen Gründen

a. bauleistungen zu leistungs nahen 

zahlungsbedingungen (bl-deckung)

Der Bund bietet für Bauleistungsgeschäfte, bei de nen die gesamte
Bauleistungsforderung fortlaufend nach Situationen zu zahlen ist,
eine Bau leis tungs deckung zu Sonderbedingungen an (BL-Deckung).

wer kann eine bl-deckung erhalten?

Die BL-Deckung steht jedem deutschen exporteur für sein Bau-
vorhaben im Ausland zur Verfügung. Mit einer BL-Deckung sichert
der Exporteur seine For derungen für die von ihm erbrachten Lie fe -
rungen und Leistungen ab (bau leistungs  for derungs de ck ung).

Eingeschlossen sind dabei folgende Nebendeckungen:

@ die zu stellenden Vertragsgarantien mit Ausnahme der Bietungs-
garantie (vertragsgarantiedeckung)

@ Montage- und Baugeräte (baugerätedeckung)

kann die bl-deckung mit

weiteren deckungen kombiniert werden?

Die BL-Deckung kann mit anderen Deckungen kombiniert werden, 
z. B. mit einer Vertragsgarantiedeckung zur Absicherung einer Bie-
tungsgarantie. Ferner besteht die Möglichkeit, weitere Risiken nach
dem Baukastenprinzip abzusichern (siehe C.).

kann die bl-deckung für eine refinanzierung 

genutzt werden?

Die sich aus der BL-Deckung ergebenden An sprüche können – 
zu sam men mit der Bauleistungsforderung – zu Re fi nan zie rungs -
zwecken an Kreditinstitute sowie an Forfaitierungsgesellschaften ab -
getreten werden.

was kostet die bl-deckung?

Die Kosten setzen sich aus Bearbeitungsgebühren und der De -
ckungsprämie zusammen. Die Bearbeitungsgebühren bemessen
sich in Ab hängigkeit zum Auftragswert.

Als Prämie für die Bauleistungsforderungsdeckung wird ein be -
stimmter, gegenüber kreditierten Bauleistungsforderungen redu-
zierter Prozentsatz der gesamten Bau  leistungsforderung in Rech-
nung gestellt. Mit der Prämie für die Bauleistungsforderungs -
 deckung ist grund sätzlich zugleich auch die Übernahme von Ver -
tragsgarantiedeckungen sowie einer Baugeräte deckung ab ge gol -
ten. Es fällt keine Versicherungssteuer an.

wann und wie wird entschädigt?

Die Leistung der Entschädigung setzt den Eintritt ei nes gedeckten
Risikos voraus. Im Rahmen der jeweiligen Beson der heiten erfolgt
eine Entschädigung

@ für die Bauleistungsforderungsdeckung in Höhe der gedeckten
Forderungen, soweit diese rechtsbeständig und fällig sind,

@ für die Vertragsgarantiedeckung in Höhe des durch die Ziehung
eingetretenen Schadens,

@ für die Baugerätedeckung in Höhe des Restwertes zum Schaden-
zeitpunkt und unter Berücksichtigung des dem Bauunternehmen
eingeräumten Entschädigungshöchstbetrages.

Liegen dem Bund alle erforderlichen Unterlagen vor, wird die Schaden-
abrechnung binnen 2 Monaten aufgestellt. Die Auszahlung der Ent -
schädigungssum me erfolgt dann innerhalb eines weiteren Monats.

Der Deckungsnehmer wird mit einem selbstbehalt am Ausfall
beteiligt. Dieser beträgt für die Bauleis tungsforderungs-, die Ver-
tragsgarantie- sowie die Bau gerätedeckung nach Wahl des Bau -
unternehmers entweder 5 % für politische und 15 % für wirtschaft -
liche Risiken oder einheitlich 10 % für alle Risiken.
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wie erhalte ich deckungsschutz?

Die Kontaktaufnahme zum Bund erfolgt über die euler hermes

kreditversicherungs-ag. 

Für nähere Informationen stehen die Hauptverwaltung in Hamburg
sowie die zahlreichen Au ßen stellen zur Verfügung. Umfangreiches
Informa tionsmaterial, Antragsformulare und Allgemeine  Bedin -
gungen kön nen auch unter www.agaportal.de eingesehen und
heruntergeladen werden.

b. bauleistungen zu kredit bedingungen 

Werden die Bauleistungen kreditiert, finden für die Ab sicherung
der Bauleistungsforderung die üb li chen Prämien- und Selbst be tei -
li gungssätze der Lieferanten kreditdeckung (siehe Produktinforma -
tion lieferantenkreditdeckung) Anwendung. Im Gegensatz zur
BL-De ckung erfolgt die Absicherung von Vertragsgarantien oder 
von Montage- bzw. Baugeräten nur auf be son deren Antrag. Sie ist
gesondert prämienpflichtig; die Selbstbeteiligung beträgt insoweit
einheitlich 5 %.

c. deckungserweiterungen

Unabhängig von der Art der Bezahlung der Bauleis tungsforderung
kann der Exporteur seine Deckung um die Absicherung der folgen-
den Komponenten erweitern:

@ die für die Baustelleneinrichtung aufzuwendenden Kosten
 (baustellenkostendeckung) 

@ die Kosten für die auf der Baustelle gelagerten Baustoffe und
Bauteile (bevorratungskostendeckung) 

@ Ersatzteillager (ersatzteillagerdeckung)

@ Baugeräte, die nach Erstellung des Bauwerkes bis zu einem
 weiteren Einsatz im Ausland eingelagert werden sollen (ein -

lagerungsdeckung)

@ Kosten für Mehrleistungen, die bei Abschluss des Bauvertrages
noch nicht vorhersehbar sind, sondern sich erst während der
Bau ausführung ergeben (Höchstbetragsdeckung für nachtrags-

forderungen).

Soll oder kann die Bauleistungsforderung nicht ge deckt werden,
können die Baugeräte auch isoliert abgesichert werden (isolierte

gerätede ckung). Insoweit kann ein Exporteur auch Baugeräte
absichern, die auf unterschiedlichen Baustellen innerhalb eines
Landes genutzt werden sollen  (globale gerätedeckung). 

Für diese Deckungen ist eine ge sonderte Prämie zu zahlen, die
Selbstbeteiligung beträgt einheitlich 5 %.
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die eckpunkte der bl-deckung im überblick:

Deckungsnehmer: deutsche Bauunternehmen

Deckungsgegenstand: Forderungen aus Lieferungen/
Leistungen, etwaige Exporteurs-
garantien sowie die Montage-
und Baugeräte.

Gedeckte Risiken: Nichzahlung innerhalb von 
6 Monaten nach Fälligkeit 
(protracted default), 
weitere wirtschaftliche Risiken 
(z. B. Konkurs) sowie polititsche
Risiken (z. B. Krieg)

rechtmäßige oder widerrechtliche 
Ziehung der Vertragsgarantie 
aus politischen Gründen oder,
falls keine politischen Gründe
vorliegen, die Uneinbring lichkeit
des Rückzahlungsanspruchs

Beschlagnahme oder Vernichtung 
der Baugeräte und Ersatzteile aus 
politischen Gründen

Selbstbeteiligung: für die Bauleistungsforderungs-, 
die Vertragsgarantie-, sowie die 
Baugerätedeckung nach Wahl
des Bauunternehmers entweder
5 % für politische und 15 % für
alle wirtschaftlichen Risiken oder
einheitlich 10 % für alle Risiken;
befristet bis Ende 2013 kann die
Selbstbeteiligung bei wirtschaft -
lichen Risiken unter bestimmten
Voraussetzungen auf Antrag
gegen Zahlung einer Zusatzprämie
auf 5 % reduziert werden.

Bearbeitungsgebühren: Antrags-, ggf. Verlängerungs- 
und Ausfertigungsgebühren in
Abhängigkeit von der Höhe des
Auftragswerts

Prämie: bestimmter Prozentsatz der
gesamten Bauleistungs -
forderung; mit dieser Prämie 
ist grundsätzlich zugleich die
Übernahme von Vertrags -
garantiedeckungen sowie einer
Baugerätedeckung abgegolten



www.agaportal.de

Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesregierung unterstützt mit den Förderinstrumenten Exportkredit- und

Investitionsgarantien sowie Garantien für Ungebundene Finanzkredite die Auslands-

aktivitäten der deutschen Wirtschaft und sichert dadurch Wachstum und Arbeitsplätze. 

Hierfür übernimmt die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftliche und politische 

Risiken aus Exportgeschäften sowie politische Risiken bei Auslandsinvestitionen. 

Darüber hinaus können wirtschaftliche und politische Risiken von ungebundenen 

Finanzkrediten bei Projekten mit besonderem staatlichen Interesse abgesichert werden.

Mit der Geschäftsführung dieser Fördermaßnahmen hat die Bundesregierung ein 

Mandatarkonsortium, bestehend aus der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG und der 

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, beauftragt.

Euler Hermes 
Kreditversicherungs-AG
Exportkreditgarantien der
Bundesrepublik Deutschland

Postadresse
22746 Hamburg

Besucheradresse
Gasstraße 27
Hamburg - Bahrenfeld

Telefon: +49 (0)40/88 34-90 00
Telefax: +49 (0)40/88 34-91 75

info@exportkreditgarantien.de
www.agaportal.de

Außendienst: Berlin, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München, Stuttgart
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